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1. Für alle Steuerzahler  
 
Gesetzgebung
Kindergeld soll ab der Geburt künftig ohne 
Antrag ausgezahlt werden

Das Kindergeld ist eine der wichtigsten Leistungen 
für Familien in Deutschland und beträgt zurzeit 259 € 
pro Kind und Monat. Ausgezahlt wird es von der Fami-
lienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Eltern können 
bereits seit 2024 vorausgefüllte Anträge nutzen, um 
das Kindergeld zu beantragen. Dazu erhalten sie nach 
der Geburt eines Kindes von der Familienkasse ein  
Begrüßungsschreiben mit einem QR-Code. 

Die Bundesregierung will dieses Verfahren nun noch 
weiter vereinfachen und hat einen Gesetzentwurf 
für ein antragsloses Kindergeld auf den Weg ge-
bracht. Demnach soll das Kindergeld künftig nach der  
Geburt eines Kindes automatisch ausgezahlt werden. 
Das Bundesfinanzministerium rechnet damit, dass  
dadurch ca. 300.000 Erstanträge pro Jahr entfallen. 
Das Gesetz zur Einführung eines antragslosen Kinder-
geldes soll zum 01.01.2027 in Kraft treten. Die Auszah-
lung ohne Antrag soll im Laufe des Jahres 2027 in zwei 
Stufen möglich sein.

Werdende Eltern können dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) schon heute ihre IBAN mitteilen -  
entweder über das Portal ELSTER oder über die App 
IBAN+. Sie können auch ihre Bank beauftragen, dem 
BZSt die IBAN mitzuteilen.

Hinweis: Soweit die Voraussetzungen für eine 
antragslose Auszahlung des Kindergeldes nicht 
erfüllt sind, werden die Eltern auch zukünftig 
nach der Geburt separat angeschrieben. Wenn 
der Familienkasse einzelne Daten (z.B. zu einer 
inländischen Erwerbstätigkeit bei Selbständi-
gen) nicht bekannt sind, können diese Anga-
ben auch weiterhin im vorausgefüllten Antrag 
ergänzt werden.

Pflichtteilsverzicht	
Erfüllung einer Abfindung in Raten ist nicht 
einkommensteuerbar

Abfindungen, die für einen lebzeitigen Pflichtteils- und 
Pflichtteilsergänzungsverzicht gezahlt werden, unter-
liegen laut Bundesfinanzhof (BFH) nicht der Einkom-
mensteuer. Die Zahlungen stellen kein erzieltes Ein-
kommen dar, auch wenn sie in Raten geleistet werden.

Wichtige Steuertermine Juni 2026
 
10.06.	 Umsatzsteuer
		  Lohnsteuer
		  Solidaritätszuschlag
		  Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath.
10.06.	 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
		  Solidaritätszuschlag
		  Kirchensteuer ev. und röm.-kath.

 
Zahlungsschonfrist: bis zum 15.06.2026. Diese  
Schonfrist gilt nicht bei Bar- und Scheckzahlungen. 
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet!



Im Urteilsfall hatten die Eltern der Klägerin auf der 
Grundlage notarieller Übergabeverträge im Jahr 2002 
und im Juli 2014 Mitunternehmeranteile, GmbH-An-
teile und Miteigentumsanteile an einem Betriebs-
grundstück auf den Bruder der Klägerin übertragen. 
Der Bruder verpflichtete sich im Übergabevertrag 
vom Juli 2014 gegenüber den Eltern, der Klägerin ein 
Gleichstellungsgeld zu zahlen, das in zwei Raten fäl-
lig war (Teilbetrag 1 am 30.12.2014 und Teilbetrag 2 am 
30.12.2015), ohne dass ein Zins zu entrichten war. Die 
Klägerin verzichtete gegenüber ihren Eltern für das in 
den Jahren 2002 und 2014 auf den Bruder übertra-
gene Vermögen auf ihre Pflichtteils- und Pflichtteils-
ergänzungsansprüche. Die Eltern traten ihre Forde-
rung gegen den Bruder der Klägerin auf Zahlung des 
Gleichstellungsgeldes an die Klägerin ab, ohne für  
deren Erfüllung einzustehen.

Finanzamt und Finanzgericht nahmen an, dass die der 
Klägerin im Streitjahr 2015 zugeflossene zweite Teil-
zahlung in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil auf-
zuteilen sei. Begründet wurde dies mit der Unverzins-
lichkeit der Forderung und deren Laufzeit von mehr als 
zwölf Monaten bis zur Fälligkeit am 30.12.2015. In Höhe 
der Differenz zwischen dem Tilgungsanteil und dem 
Nennbetrag der zweiten Teilzahlung habe die Klägerin 
steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt.

Dem ist der BFH jedoch entgegengetreten; er hält die 
gesamte Abfindungszahlung für nicht einkommen-
steuerbar. Rechtsgrund für den Erhalt auch der zwei-
ten Teilzahlung ist allein der erklärte lebzeitige Pflicht-
teils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht. Abfindungen 
für einen solchen Verzicht führen, auch wenn sie in 
fallenden Raten geleistet werden, nicht zu erzieltem 
Einkommen. Denn die Abfindung wurde der Klägerin 
außerhalb eines Leistungsaustauschs unentgeltlich 
zugewendet und ist deshalb der Auszahlung eines 
durch einen Erbgang erworbenen Vermögensrechts 
(z.B. Erb- oder Pflichtteil, Vermächtnis) gleichzustel-
len. Solche Zahlungen können lediglich der Schen-
kungsteuer unterliegen.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH schafft 
Rechtssicherheit für Eltern, die mit ihren  
Kindern im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge Pflichtteilsverzichte mit Abfindungs-
regelungen vereinbaren. Solche Abfindungs-
zahlungen müssen nicht als Kapitalerträge 
oder sonstige Einkünfte versteuert werden.

E-Rezept	
Für Krankheitskosten gelten jetzt strengere 
Nachweispflichten

Krankheitskosten, die die Krankenkasse nicht über-
nimmt, können unter bestimmten Voraussetzungen als 
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. 
Für den Veranlagungszeitraum 2024 hatte das Bun-
desfinanzministerium die Finanzämter noch angewie-
sen, als Nachweis für Krankheitskosten auch Quittun-
gen ohne den Namen der steuerpflichtigen Person zu 
akzeptieren. Ab 2025 ist Schluss mit dieser Ausnah-
meregelung. Als Nachweis muss der Apothekenbeleg 
nun zwingend folgende Angaben enthalten:

•	 Name des Medikaments oder medizinischen  
Hilfsmittels

•	 Art des Rezepts
•	 Höhe der Zuzahlung
•	 Name der steuerpflichtigen Person

Hinweis: Steuerzahler sollten daher beim Einlö-
sen eines E-Rezepts unbedingt darauf achten, 
dass auch ihr Name auf dem Apothekenbeleg 
vermerkt ist. Ansonsten kann es passieren, 
dass das Finanzamt die Kosten nicht aner-
kennt. Wer Apothekenbelege ohne seinen Na-
men aus dem vergangenen Jahr hat, kann die 
jeweilige Apotheke um einen Ersatzbeleg mit 
Namensnennung bitten.

2. Für Unternehmer

Investitionsabzugsbeträge	
Gewinngrenze von 200.000 € bezieht sich 
auf den steuerlichen Gewinn

Betriebe können für die künftige Anschaffung von An-
lagegütern gewinnmindernde Investitionsabzugsbe-
träge bilden. Das verbessert ihre Liquidität, weil sie 
die gewinnmindernden Auswirkungen einer Investition 
durch vorgezogene Abschreibung vorverlagern können. 
Die Steuerersparnis tritt damit bereits vor der An-
schaffung ein.

Mit der Regelung sollen kleine und mittlere Betriebe 
gefördert werden. Daher gilt für die Bildung von Investi-
tionsabzugsbeträgen eine Gewinngrenze von 200.000 
€ (für das Wirtschaftsjahr der Rücklagenbildung). Be-
triebe mit höheren Gewinnen dürfen also keine Investi-
tionsabzugsbeträge bilden. Der Bundesfinanzhof (BFH) 



hat kürzlich entschieden, dass bei der Gewinngrenze 
der steuerliche Gewinn maßgebend ist, so dass auch 
außerbilanzielle Gewinnkorrekturen berücksichtigt 
werden müssen.

Geklagt hatte ein Garten- und Landschaftsbaube-
trieb, der einen Jahresüberschuss von 189.821 € er-
wirtschaftet hatte. Der Betrieb hatte Gewerbesteuer 
in Höhe von 25.722 € gezahlt, die nicht als Betriebs-
ausgabe abgezogen werden darf. Somit war die Ge-
werbesteuer außerbilanziell wieder hinzuzurechnen, 
so dass sich ein steuerlicher Gewinn von 215.543 € 
ergab. Vor dem BFH wollte der Betrieb erreichen, dass 
sein Jahresüberschuss von 189.821 € zugrunde gelegt 
wird, so dass er einen Investitionsabzugsbetrag bilden 
darf.

Der BFH stellte bei der Prüfung der Gewinngrenze je-
doch auf den höheren steuerlichen Gewinn ab. Nur 
eine solche Anknüpfung stelle einen einheitlichen 
Betriebsgrößenmaßstab für Betriebe aller Einkunfts-
arten sicher. Würde man nicht an den steuerlichen 
Gewinn anknüpfen, würden gewerbesteuerpflichtige 
Betriebe gegenüber anderen Betrieben mit im Übri-
gen gleichen Wirtschaftsdaten eine Sonderbehand-
lung erfahren.

Geschäftsveräußerung im Ganzen	
Betriebsfortführung durch einen Pächter 
kann steuerbar sein

Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb an einen an-
deren Unternehmer veräußert, erbringt er zahlreiche 
Einzelleistungen (z.B. Übereignung von Vermögens-
gegenständen, Übertragung von Rechten). Diese Leis-
tungen unterliegen aufgrund einer Vereinfachungsvor-
schrift nicht der Umsatzsteuer, wenn es sich um eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt. Das ist der 
Fall, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung 
eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im 
Ganzen (un-)entgeltlich übereignet oder in eine Ge-
sellschaft eingebracht wird.

Damit die Vereinfachungsregelung anwendbar ist, 
muss der Erwerber allerdings die Absicht haben, den 
Betrieb fortzuführen. Eine sofortige Abwicklung des 
Unternehmens ist somit nicht umsatzsteuerlich be-
günstigt, wohl aber eine betriebswirtschaftliche Neu-
ausrichtung.

Wird ein Unternehmen mehrfach hintereinander 
übertragen (Durchgangserwerb), muss die Fortfüh-
rungsabsicht nach einem neuen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) beim Letzterwerber vorliegen. Ver-
pachtet der Erwerber das Unternehmen, kann die  

Fortführungsabsicht jedoch nicht vom Pächter ver-
wirklicht werden. Die Klägerin war eine GmbH & Co. 
KG, die ihren Betrieb der Fischverarbeitung und Fisch-
zuscht an zwei Unternehmer veräußert hatte, die den 
Betrieb anschließend an eine GmbH verpachteten.

Der BFH hat entschieden, dass die erforderliche Fort-
führungsabsicht nicht daraus abgeleitet werden darf, 
dass die GmbH das Unternehmen als Pächterin mit 
den gepachteten Gegenständen fortführen wollte. Die 
Fortführungsabsicht muss vielmehr bei einer Person 
bestehen, die auch in der Lage wäre, die betroffene 
Geschäftstätigkeit abzuwickeln - hierzu zählt ein Päch-
ter nicht.

Hinweis: Der BFH konnte im Streitfall allerdings 
nicht abschließend entscheiden, ob die Klä-
gerin mit der Lieferung der Gegenstände aus 
anderen Gründen Umsätze im Rahmen einer 
Geschäftsveräußerung erbracht hat. Er hat 
das Urteil des Finanzgerichts (FG) daher auf-
gehoben und die Sache an das FG zurückver-
wiesen. Das FG muss nun aufklären, wer den 
Betrieb unmittelbar nach der Veräußerung wie 
fortgeführt hat.

3. Für GmbH-Gesellschafter

(Allein-) Gesellschafter- 
Geschäftsführer	
Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung 
eines betrieblichen Pkw

Der I. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) geht davon 
aus, dass ein (Allein-)Gesellschafter-Ge-schäftsfüh-
rer einen ihm zur Verfügung stehenden betrieblichen 
Pkw auch für private Fahrten nutzt. Dies gilt selbst 
dann, wenn keine vertragliche Vereinbarung über eine 
Privatnutzung geschlossen worden ist. Auch ein im An-
stellungsvertrag des Geschäftsführers ausdrücklich 
vereinbartes Privatnutzungsverbot ändert daran laut 
BFH insbesondere dann nichts, wenn

•	 der Gesellschafter-Geschäftsführer kein Fahrten-
buch führt,

•	 keine organisatorischen Maßnahmen getroffen 
werden, die eine Privatnutzung des Fahrzeugs 
ausschließen, und

•	 eine unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers auf den Pkw be-
steht.



Der Anscheinsbeweis spreche zwar lediglich dafür, 
dass ein vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung über-
lassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt 
werde. Er spreche aber nicht dafür, dass dem Arbeit-
nehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom 
Arbeitgeber vorgehaltenen Fuhrpark privat zur Ver-
fügung stehe. Diese Sichtweise des für Lohnsteuer-
fragen zuständigen VI. Senats des BFH überträgt der 
I. Senat jedoch ausdrücklich nicht auf den Fall einer  
unbefugten Privatnutzung eines dem Gesellschaf-
ter-Ge-schäftsführer von der Gesellschaft zur Nut-
zung überlassenen betrieblichen Fahrzeugs.

4. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Firmenwagen	
Wann die Fahrzeugüberlassung zum Leis-
tungsaustausch wird

Ist die private Nutzung eines Dienstwagens umsatz-
steuerlich nur eine Begleiterscheinung des Arbeitsver-
hältnisses oder schon ein steuerbarer Leistungsaus-
tausch? Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs 
(BFH) aus dem Jahr 2022 hat sich das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) zu der Thematik geäußert. Der BFH 
hatte die private Nutzung unter bestimmten Voraus-
setzungen als tauschähnlichen Umsatz qualifiziert.

Ein tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn zwischen 
der Fahrzeugüberlassung zu privaten Zwecken und 
der Arbeitsleistung ein unmittelbarer Zusammenhang 
besteht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Fahrzeugüberlassung individuell arbeitsvertraglich 
vereinbart wurde und der Arbeitnehmer diese Mög-
lichkeit tatsächlich nutzt. In dieser Konstellation gilt 
die (anteilige) Arbeitsleistung des Arbeitnehmers als 
Entgelt, so dass umsatzsteuerlich ein Leistungsaus-
tausch vorliegt. Entscheidend ist, dass die Möglichkeit 
der privaten Nutzung des Wagens ein prägender Be-
standteil des Arbeitsverhältnisses ist.

Das BMF hat diese Grundsätze im Wesentlichen über-
nommen und in den Umsatzsteuer-Anwen¬dungser-
lass integriert. Danach gilt die Fahrzeugüberlassung 
als entgeltlich, wenn das Recht zur privaten Nutzung 
individuell arbeitsvertraglich vereinbart ist und ein 
wirtschaftlicher Zusammenhang mit der Arbeitsleis-
tung besteht. Darüber hinaus können auch mündli-
che Vereinbarungen oder eine faktische betriebliche 
Übung ausreichen, um eine entgeltliche Überlassung 
anzunehmen. In diesen Fällen handelt es sich um ei-
nen tauschähnlichen Umsatz, bei dem die Fahrzeug-
überlassung und die Arbeitsleistung als gegenseiti-

ge Leistungen anzusehen sind. Umsatzsteuerlich wird 
die Fahrzeugüberlassung als langfristige Vermietung 
eines Beförderungsmittels qualifiziert, deren Leis-
tungsort sich nach dem Wohnsitz des Arbeitnehmers 
bestimmt.

Hinweis: Damit wird die bisherige umsatzsteu-
erliche Behandlung von Dienstwagen im We-
sentlichen fortgeführt, aber unter Beachtung 
der nun klar definierten Voraussetzungen eines 
tauschähnlichen Umsatzes. Die Grund¬sätze 
des BMF-Schreibens gelten in allen offenen 
Fällen. Bis zum 30.06.2026 wird es bei einer 
(ausnahmsweise) unentgeltlichen Fahrzeug-
überlassung nicht beanstandet, wenn die bis-
herige Verwaltungsauffassung angewendet 
und der Leistungsort danach bestimmt wird.

5. Für Hausbesitzer

Entschädigung	
Welche Folgen die vorzeitige Rückübertra-
gung eines Erbbaurechts hat

Entschädigungen, die als Ersatz für entgehende oder 
entgangene Einnahmen gezahlt werden, können steu-
erbar sein. Eine solche steuerbare Entschädigung liegt 
nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
vor, wenn ein Erbbauberechtigter eine Zahlung für die 
vorzeitige Rückübertragung eines Erbbaurechts erhält.

Geklagt hatte eine vermögensverwaltende KG, der ein 
Erbbaurecht an einem bebauten Grundstück einge-
räumt worden war. Dank dieses Rechts konnte sie das 
aufstehende Gebäude vermieten und damit erhebli-
che Mieteinnahmen erzielen. Für die vorzeitige Rück-
übertragung des Erbbaurechts erhielt die KG von der 
Grundstückseigentümerin eine Entschädigung in Mil-
lionenhöhe. In der logischen Folge entfielen ihre Erträge 
aus dem Erbbaurecht (Vermietungseinkünfte).

Das Finanzamt erfasste die Millionenzahlung als steu-
erpflichtige Entschädigung (Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung), wogegen die KG klagte. Sie 
war der Ansicht, dass die Entschädigung keine entge-
henden oder entgangenen Einnahmen ersetzen soll-
te. Stattdessen sei sie lediglich als Ausgleich für den 
Vermögensverlust (Verlust des Erbbaurechts) gezahlt 
worden - und dürfe somit nicht besteuert werden.

Der BFH hat die Zahlungen jedoch ebenfalls als steu-
erbare Entschädigung eingestuft, weil die Entschädi-
gung und die entgangenen Einnahmen kausal mitein-
ander verknüpft waren. Die Entschädigung war für die  



entfallenden Mieteinnahmen und nicht für die Auf-
gabe einer Vermögensposition (Erbbaurecht) gezahlt 
worden. Die Entschädigung orientierte sich betrags-
mäßig an der Miethöhe abzüglich der weggefallenen 
Verpflichtung zur Zahlung der Erbbauzinsen. Durch die 
vorzeitige Rückübertragung des Erbbaurechts wurde 
der KG die Möglichkeit genommen, weitere Vermie-
tungserträge zu erzielen. Die Besteuerung der Ent-
schädigung war im Ergebnis rechtmäßig.

Hinweis: Erst kürzlich hatte der BFH entschie-
den, dass der entgeltliche Verzicht auf einen 
Nießbrauch (ebenfalls) zu steuerpflichtigen 
Einkünften führt, wenn die Entschädigung als 
Ersatz für entgangene oder entgehende Miet-
einnahmen dienen soll.
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ALLGEMEINER HINWEIS:  
Diese Informationen können eine individuelle 
Beratung nicht ersetzen. Wir bitten Sie da-
her, uns rechtzeitig zu kontaktieren, damit wir  
gemeinsam klären können, wo und wie Sie  
betroffen sind.

http://www.ddp-gruppe.de  

